Menschenwürde: Theologe Beck für säkulare Begründung

Diskussionsveranstaltung des Katholischen Laienrates zum "Schutz der Menschenwürde in Österreich"
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Wien, 20.09.2011 (KAP) Für eine säkulare, d.h. nicht auf theologische Argumente zurückgreifende Verteidigung der Menschenwürde hat der Mediziner und Theologe Prof. Matthias Beck plädiert. Auch wenn der Begriff der Menschenwürde wesentlich auf einem jüdisch-christlichen Erbe basiere - auf der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, auf der Gleichheit aller - so sei er heute ein "säkularer Begriff" und müsse auch so verteidigt werden, unterstrich Beck bei einer Diskussionsveranstaltung am Dienstag in Wien, zu der der Katholische Laienrat Österreichs (KLRÖ) und der Zweite Nationalratspräsident Fritz Neugebauer geladen hatten. Die Veranstaltung im Parlament stand unter dem Titel "Schutz der Menschenwürde in Österreich" und stellte eine Fortsetzung einer im April 2010 begonnen Reihe zu diesem Thema dar.

In einem Durchgang durch die Geistesgeschichte zeigte Beck auf, dass es gerade der Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) war, der den Begriff der Menschenwürde aus dem religiösen Kontext gelöst und ihm zu einem "Eigenleben" verholfen habe. So komme etwa die wesentliche Unterscheidung von Wert und Würde - einen Wert haben austauschbare und verzweckbare Dinge, Würde hingegen nur Menschen in ihrer Einzigartigkeit und Unverzweckbarkeit - von Kant, ebenso das Gebot zur Universalisierbarkeit ethischer Maßstäbe. Die Kirche täte daher heute gut daran, diese Eigenständigkeit zu akzeptieren in Form einer neuen Komplementarität - d.h. eines gegenseitigen Aufeinander-Hörens in Fragen der Menschenwürde. Der Staat müsse dabei auch - säkular - anfragen dürfen, ob das, was in der Kirche geschehe, der Menschenwürde entspreche.

Im Blick auf die etwa vom Katholischen Laienrat erhobene Forderung nach einer Aufnahme der Menschenwürde in die österreichische Verfassung unterstrich Beck die "wertprägende Kraft" eines solchen Schrittes. Dies zeige etwa das Beispiel Deutschlands, wo das Grundgesetz mit der Unantastbarkeit der Würde des Menschen anhebt. Er habe den Eindruck, so Beck, dass diese hohe Norm sich auch in den deutschen Debatten zu umstrittenen bioethischen Fragen durch sehr differenzierte Argumentationsweisen widerspiegle. In Österreich vermisse er auf der anderen Seite diese Norm nicht nur juristisch sondern auch in der öffentlichen Debattenkultur.

Hengstschläger: Lebensanfang uneindeutig

Schließlich verwies Beck auf aktuelle praktische Bereiche, in denen die Menschenwürde zur Debatte steht, etwa in Fragen der pränatalen Diagnostiken und der Stammzellforschung. Die damit verbundene naturwissenschaftliche Diskussionslage zeigte im Anschluss der Wiener Genetiker Prof. Markus Hengstschläger auf. Laut Hengstschläger stehe in den aktuellen Auseinandersetzungen zu diesen Themen nicht die Menschenwürde an sich in Frage, die eigentliche Frage laute vielmehr: Wann beginnt das menschliche - und das heißt: das personale, schützenswerte - Leben? Dies zu beantworten werde zwar immer wieder den Medizinern und Naturwissenschaftlern nahegelegt, allein: "Wir wissen es nicht." Nachsatz Hengstschlägers, der auch Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben ist: "Aber die Theologen wissen es auch nicht."

Hengstschläger verwies dabei auf die noch junge Diskussion, die sich letztlich erst seit Entwicklung der In-vitro-Fertilisation (IVF) vor 30 Jahren entsponnen habe. Die IVF stellt heute die Grundlage der gesamten embryonalen Stammzellforschung sowie der umstrittenen Präimplantationsdiagnostik (PID) dar. Selbst die Berufung auf den Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle als Beginn des Lebens und damit die Zusprechung der Menschenwürde für den Embryo sei wissenschaftlich kaum haltbar. Aus diesem Grund plädierten etwa Biologen dafür, den 14. Tag nach Verschmelzung als wichtigen Einschnitt und Ansatz für die Debatte um den Schutz des Embryos anzusetzen, da zu diesem Zeitpunkt die ersten neuroembryonalen Differenzierungen stattfinden, d.h. erste Anzeichen des Nervensystems und Ähnlichem sich zeigen.

Schließlich verwies Hengstschläger etwa im Blick auf die PID auf die breite Zustimmung zu dieser Technik in der Mehrheit der westlichen Nationen - allen voran Israel. In Österreich machte Hengstschläger dabei allerdings ein anderes rechtliches Ungleichgewicht aus: So sei der Embryo rechtlich geschützt, Spätabtreibungen bis hin zum Fetozid hingegen unter gewissen Auflagen erlaubt und gängige Praxis. Er selbst setze sich vehement gegen diese Praxis ein, so Hengstschläger.

In seinen Worten zu Beginn der Veranstaltung betonte der Präsident des KLRÖ, Wolfgang Rank, dass das Thema Menschenwürde ein wesentliches Thema für den Laienrat sei. Zugleich verwies er darauf, dass die wesentlichen - und bereits bei einer ersten Diskussionsveranstaltung dieser Art im April des Vorjahres erhobenen - Forderungen noch immer nicht erfüllt seien, darunter die Aufnahme der Menschenwürde sowie des Euthanasieverbots in die österreichische Verfassung. Weitere Informationen: www.laienrat.at
